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VOLLMACHT 

Der/Die Unterzeichner, ___________________________________________________________________, 

als Inhaber der derzeit ausstehenden Schuldverschreibungen mit dem in der Sperrbescheinigung  (oder einem 

gleichwertigen Dokument) angegebenen Gesamtnennbetrag, ausgestellt von seiner depotführenden Bank, über 

bis zu EUR 100.000.000 der mit 5,50 % verzinsten North America Water Infrastructure Bonds 2017(24) (R 

II), fällig im Jahr 2024, ISIN DE000A2EH0R4 (die Schuldverschreibungen), ausgegeben von Opus – 

Chartered Issuances S.A., einer Aktiengesellschaft (société anonyme) nach dem Recht des Großherzogtums 

Luxemburg, mit Sitz in 28 Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxemburg, eingetragen im Handels- und 

Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B.180859, handelnd in Bezug auf ihr Compartment 53 

(die Emittentin) (der Anleihegläubiger), 

erteilt hiermit eine besondere Vollmacht, einschließlich der Befugnis zur Untervollmacht, zugunsten der 

Apano GmbH, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht mit Sitz in Heiliger Weg 

8–10, 44135 Dortmund, Bundesrepublik Deutschland, sowie zugunsten jedes Mitarbeiters der Apano GmbH, 

wobei jeder einzeln handelnd (nachfolgend jeweils als „Bevollmächtigter“ bezeichnet), 

damit der Bevollmächtigte, handelnd im Namen und im Auftrag des Anleihegläubigers, berechtigt ist, 

Folgendes zu tun: 

(A) den Anleihegläubiger auf der außerordentlichen Versammlung der Inhaber der Anleihen zu vertreten, 

die am oder um den 17. Dezember 2025 oder zu einem späteren Zeitpunkt in den Geschäftsräumen 

von Allen Overy Shearman Sterling SCS, 5 Av. John F. Kennedy, 1855 Kirchberg, Luxemburg (die 

erste Versammlung) stattfinden wird, und, falls die erste Versammlung vertagt wird, auf der erneut 

einberufenen außerordentlichen Versammlung der Inhaber der Anleihen (die vertagte Versammlung, 

und zusammen mit der ersten Sitzung die Sitzungen und jeweils eine Sitzung); 

1. ernennt gegebenenfalls einen Sekretär und einen Wahlprüfer für die Sitzungen; 

2. die Stimmen, die den Schuldverschreibungen zuzurechnen sind, für oder gegen den Beschluss auf 

der Tagesordnung anlässlich der Versammlungen abzugeben, wobei diese Tagesordnung als 

Anhang beigefügt ist , in Übereinstimmung mit den nachstehenden Anweisungen; und 

(B) alle Schritte zu unternehmen und alle Handlungen und Dinge zu tun, die für die Abhaltung, 

Durchführung, Vertagung oder Verschiebung der Sitzungen und die Erfüllung dieser Vollmacht 

notwendig, angemessen, zweckmäßig oder wünschenswert sind, in jedem Fall in der Form oder Weise, 

die der Bevollmächtigte nach eigenem Ermessen für angemessen, notwendig, wünschenswert oder 

zweckmäßig hält. 

Der Anleihegläubiger verpflichtet sich, alle Handlungen, die der Bevollmächtigte in seinem Namen und in 

seinem Auftrag im Rahmen der Ausübung der in dieser Vollmacht enthaltenen Befugnisse vornimmt oder 

vorzunehmen vorgibt, zu genehmigen. 

Der Anleihegläubiger erklärt sich damit einverstanden, dass (i) dem Bevollmächtigten keinerlei Haftung aus 

oder im Zusammenhang mit der Erteilung dieser Vollmacht oder der Ausübung der hierin eingeräumten 

Befugnisse entsteht, (ii) er keine Ansprüche, Forderungen oder Klagen jeglicher Art gegen den 

Bevollmächtigten erheben wird, und (iii) er den Bevollmächtigten von sämtlichen Ansprüchen, Verlusten, 

Forderungen oder sonstigen Maßnahmen gleich welcher Art freistellt, die gegen ihn erhoben werden oder ihm 

entstehen können, als Folge der Ausübung der in dieser Vollmacht eingeräumten Befugnisse. 

 

Diese Vollmacht unterliegt dem Recht des Großherzogtums Luxemburg und ist nach diesem auszulegen. Für 

sämtliche Streitigkeiten oder Meinungsverschiedenheiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit dieser 

Vollmacht ergeben, sind ausschließlich die Gerichte des Bezirks der Stadt Luxemburg zuständig.  
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ANWEISUNG 

Die Anleihegläubiger stimmen zu und genehmigen: (a) den Verzicht auf das in der Mitteilung der Emittentin 

vom 19. Mai 2025 an die Anleihegläubiger angezeigte Ereignis eines Verzugs (Event of Default), (b) die 

Änderung der Bedingungen und des Prospekts, soweit anwendbar, zur (i) Verlängerung des Fälligkeitstermins 

der Schuldverschreibungen auf den 31. Dezember 2026 mit der Option für die Emittentin die Laufzeit der 

Schuldverschreibungen um weitere drei Jahre zu verlängern, (ii) Einführung einer optionalen vorzeitigen 

teilweisen Rückzahlung nach Wahl der Emittentin, (iii) Einrichtung einer Liquiditätsreserve zur Deckung von 

Gebühren, Kosten und sonstigen Ausgaben im Zusammenhang mit der Verwaltung, Betreuung und 

Abwicklung des Compartment 53 sowie der Schuldverschreibungen, (iv) Änderung der 

Bekanntmachungsregelungen gemäß Ziffer 16.2 (Mitteilungen an die Inhaber) der Bedingungen, (v) Änderung 

von Anhang I (Bestimmungen für Versammlungen der Inhaber) des Prospekts, (vi) Aktualisierung der 

Unternehmensangaben und Adressen der relevanten Parteien, (c) die Anerkennung durch die 

Anleihegläubiger, dass die auf dieser Versammlung gefassten Beschlüsse im besten Interesse der 

Anleihegläubiger liegen, (d) die Entlastung und Freistellung der Emittentin sowie ihres Verwaltungsrats von 

jeglicher Haftung für Handlungen oder Unterlassungen bis zum Datum dieser Versammlung im 

Zusammenhang mit den Bedingungen, den Schuldverschreibungen und der Umsetzung der Beschlüsse, (e) die 

Zuweisung sämtlicher im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Einberufung, Durchführung und 

Dokumentation dieser Versammlung entstandenen Kosten, Ausgaben und Gebühren (einschließlich Rechts-, 

Verwaltungs- und Kommunikationskosten) an das Compartment 53, wobei die Emittentin ermächtigt ist, die 

Vermögenswerte des Compartments zur Begleichung dieser Kosten, Ausgaben und Gebühren zu verwenden. 

 

 

☐  ZUSTIMMUNG 

☐  ABLEHNUNG 

 

 

_____________________________________  _____________________________________ 

(Ort, Datum)      (Name und Unterschrift) 

 

 

 

 

_____________________________________  _____________________________________ 

(Ort, Datum)      (Name und Unterschrift) 
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ANLAGE 

TAGESORDNUNG 

BESCHLUSSANTRAG 

Die Anleihegläubiger stimmen zu und genehmigen: (a) den Verzicht auf das in der Mitteilung der Emittentin 

vom 19. Mai 2025 an die Anleihegläubiger angezeigte Ereignis eines Verzugs (Event of Default), (b) die 

Änderung der Bedingungen und des Prospekts, soweit anwendbar, zur (i) Verlängerung des Fälligkeitstermins 

der Schuldverschreibungen auf den 31. Dezember 2026 mit der Option für die Emittentin die Laufzeit der 

Schuldverschreibungen um weitere drei Jahre zu verlängern, (ii) Einführung einer optionalen vorzeitigen 

teilweisen Rückzahlung nach Wahl der Emittentin, (iii) Einrichtung einer Liquiditätsreserve zur Deckung von 

Gebühren, Kosten und sonstigen Ausgaben im Zusammenhang mit der Verwaltung, Betreuung und 

Abwicklung des Compartment 53 sowie der Schuldverschreibungen, (iv) Änderung der 

Bekanntmachungsregelungen gemäß Ziffer 16.2 (Mitteilungen an die Inhaber) der Bedingungen, (v) Änderung 

von Anhang I (Bestimmungen für Versammlungen der Inhaber) des Prospekts, (vi) Aktualisierung der 

Unternehmensangaben und Adressen der relevanten Parteien, (c) die Anerkennung durch die 

Anleihegläubiger, dass die auf dieser Versammlung gefassten Beschlüsse im besten Interesse der 

Anleihegläubiger liegen, (d) die Entlastung und Freistellung der Emittentin sowie ihres Verwaltungsrats von 

jeglicher Haftung für Handlungen oder Unterlassungen bis zum Datum dieser Versammlung im 

Zusammenhang mit den Bedingungen, den Schuldverschreibungen und der Umsetzung der Beschlüsse, (e) die 

Zuweisung sämtlicher im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Einberufung, Durchführung und 

Dokumentation dieser Versammlung entstandenen Kosten, Ausgaben und Gebühren (einschließlich Rechts-, 

Verwaltungs- und Kommunikationskosten) an das Compartment 53, wobei die Emittentin ermächtigt ist, die 

Vermögenswerte des Compartments zur Begleichung dieser Kosten, Ausgaben und Gebühren zu verwenden. 

 


